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Autobahn 

Straße mit ausgewiesener Fahrbahn, deren 
Grenze aus51.ezogen wird,wennz.8. Bordstein
kante oder13etonkonte schorfe Abgrenzung 
liefert. 

Fahrbahnbegrenzung ohne feste Bordkante 

Weg,verönderlich und Bestandteil 
der angrenzenden Flurstücke 

Fußweg, soweit nicht karfierbar 

Knüppeldamm 

20. Wege 

21. Böschunqen. 

nach Örflich/ichkeif 

~ 
bei Landstroßen 1. und.ll. Ordnung 

Zusalz: LI und LIr 

:,5-;", • Sfrichstärke 
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1 Sie sind dem Maßstab entsprechend darzusfellen.JmAI/gemeinen ist ihre HÖhe ab 2m anzugeben .Höhen 
zahlen inn erhalb an Böschungsaberkanfe mit Fuß zur Böschung schreiben in 1. 5mm hohen vorwortsliegenden Zif"
fern. Böschungskanten und -striche Strichsförke 1. Böschungsstriche in ganzer Böschungsausdehnung darstellen . 
Nufzungsartenzeichen rür Böschungen fallen weg. In Registern nachweisen. 
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Böschungskanten (scharf ausgeprägt 
und einwandfrei meßbar) 

Böschungskanten {verönderlich 
und wenigausgeprögtJ 

Böschungskanfen (untere Kanfe 
unregelmäßig und nichteingemessen) 

gepflasferfe Böschung 

Abfal/rinne (Kaskade) 

Felsen 
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